
Bezirkswirtschaftsamt Wien.
Stelle « . - Zahl 1546/18. Wien, am 14. Februar I9l8.

Kundmachung

beginn lies Lbgslie von llössgoniüro
Mit der Ausgabevon Dörrgcmüftwird am 21. Februar 1S18 begonnen,
lieberErmächtigungdes k. k.Amtes für VolksrrnährungwirdausGrund desZ9 brr kaiserlichen

Verordnungvom24. März 1917, R.-G.-Bl. Nr. 131, die Abgabein folgenderWeisegeregelt:
Douuerstluz, de» 31 . Februar : Abgabefürdie-tzgusbalkungenmitdenSlnsangSbuchftabtiidesZnnamcuSK-II.

LamStag , den 23 . Februar : . . . . , , , , , N-L.
Sonntag , den 3-t . Februar , erfolgtdieAbgabean jeneHaushaltungen, welcheandenvorhergehenden

Tagen die Dörrgemüscnichtbeziehenkonnten.
Die Abgabefindetnur gegenVorweisungdes amtlichenEinkaufscheiues und Abtrennung

des Abschnittesmit der Ziffer 35 statt.
Auf jede» -Saustoilt bis zu » Personen entfalle» >0 «IltK,

aber 2 Personen IS «U.«
Kleinhandelspreis:

Gattung 10 älcg 15 äkß
Möbrcn . IL IT b IL08K
Karotte » . IL I « ii i L rr i,
Kalnirüben I L U« I, ILL8 Ii

SämtlicheAbgabestellensindverpflichtet, bei lhrrn VerkaufslädeneineTafel mit der Aufschrift
.StädtischeAbgabcstellrfür Dörrgemüse- derart anzubringen, daß die Aufschriftschonvon der Gasse
aus deutlichsichtbarist. die für denKleinverschleißfestgesetztenPreise ln ihren Geschäftsräumenfür
jedermannlesbar ersichtlichzu machenund dir Preisegcnauesirnseinzuhalten.

Das Verzeichnisder im Bezirkerrichtet«, städtischenAbgabestellenwird mit einembesonderen
Anschlagbekannlgegeben.

MitgliedervonKonsumentenorganisationenhabendasDörrgcmüscbeiihrenOrganisationenzubeziehen.
Krankenund Humanitätsanfialten, Klöster, kehr- undErziehungsanstaltenusw. habensichwegen

Zuweisungvon DörrgemüscunterAngabedes Namensund der Adresseder Anstaltund der Zahl der
dort verpflegtenPersonenan das BczirkswirtschaftsamtWien, Stelle S, I.. NeuesRathaus, Stiege 5,
II . Stock, zu wenden.

Der Zeitpunkt der nöchsten Abgabe wird im Wege der Tageszeitungen mit¬
geteilt werde«.

UebrrtretungrndieserKundmachungwerden, sofernedieHandlungnichteiner strengerenStraft
unterliegt, gemäßZ «1 der kaiserlichenVerordnungvom24. März is >7, R.-G.-BI. Nr. 13>, vonder
politischenBczirksbchördrmit einerGeldstrafebis zu lo.ooo KronenodermitArrestbis zu « Monaten
bestraft. Mit der Bestrafungkannauchauf denVerlustder Gewerbeberechtigungerkanntwerden.

Son, Maglllme derk. k. sieicdZbaupl- und sielldenrlladl Mn
als politische Behörde I. Instanz.
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